


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 194

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 22.12.1969 Es gilt die BauNVO 1968

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) des BBauG. 4 der 1. DVO zum 
BBauG in Verbindung mit § 103 der BauONW.

1. Art der baulichen Nutzung

Die gemäß § 8 (3) 1 der BauNVO vom 26.11.1968 vorgesehene Ausnahme wird gem. § 1 (5) 
allgemein zulässig.

Die gemäß § 8 (3) 2 vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (4) nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes.

Betriebe mit chemisch aggressiven Abwässern und großem Abwasseranfall sind nicht 
zugelassen.

2. Baugestaltung

Die Dächer der Wohn- und Verwaltungsgebäude sind als Flachdächer auszuführen.

Werden Dachaufbauten für Aufzugschächte vorgesehen, so sind diese in ihrer Gestaltung in den 
Hauptbaukörper ggf. durch eine besondere Dachgestaltung einwandfrei einzuordnen. Für die 
Werkhallen und sonstigen Betriebsgebäude sind straßenabschnittsweise einheitlich Flach-,
Shed-, Pult- oder flachgeneigte Satteldächer vorgeschrieben.

Außenanlagen

Die unbebauten und nicht als Lagerplätze oder private Verkehrsflächen genutzten Freiflächen 
sind gärtnerisch zu gestalten. Zur B 9 hin ist ein 40 m breiter Streifen, gemessen vom befestigten 
Fahrbahnrand, als private Grünfläche gärtnerisch zu gestalten.

Werden Einfriedigungen vorgesehen, so sind sie straßenabschnittsweise einheitlich max. 2,00 m 
hoch auszuführen. Wird als Einfriedigung Maschendraht gewählt, so ist sie mindestens 3.00 m 
von der Strassenbegrenzungslinie zurückgesetzt anzuordnen und beidseitig abzupflanzen.

Zur B 9 hin ist eine 2.00 m hohe Einfriedigung ohne jegliche Öffnung (Zugang oder Zufahrt) zu 
errichten.




